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Polizeigesetzrevision speditiv vorantreiben 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, die Polizeigesetzrevision auf der Basis der bestehenden Grund-
lagen und Rückmeldungen aus den Vernehmlassungen speditiv voranzutreiben und sie 2016 der 
Kommission vorzulegen. 
Begründung: 
Die Eckwerte für die aktuell laufende Totalrevision des Polizeigesetzes sind vorhanden. In der Ver-
nehmlassung von 2012 wurden die entsprechenden Rückmeldungen gegeben, der Evaluationsbe-
richt zu Police BE liegt auch vor, und nun gilt es, die Resultate und die überwiesenen Motionen und 
Postulate rasch in einen neuen Entwurf zu giessen. Die Arbeiten sind im Verzug, und in den Ge-
meinden wartet man mit Ungeduld auf die neuen Grundlagen. 
Die verlorene Zeit sollte aufgeholt werden, allenfalls durch Verzicht auf ein weiteres Vernehmlas-
sungsverfahren, da der neue Entwurf ja in enger Absprache mit den Gemeinden erarbeitet wird und 
mit den neu geschaffenen ständigen Kommissionen ein Instrument besteht, um die Vorlage effizient 
und effektiv zu prüfen. Auf den neuerlichen Umweg über ein zweites Vernehmlassungsverfahren 
könnte zu Gunsten einer rascheren Bereinigung der rechtlichen Grundlagen und den damit verbun-
denen Verbesserungen für die Sicherheit und die Zusammenarbeit mit Police Bern verzichtet wer-
den. 
Begründung der Dringlichkeit: Die aktuelle Situation ist für die Gemeinden so unbefriedigend, dass 
der Unmut der Gemeinden sich darin äussert, dass die Verträge und die Rechnungen immer stärker 
hinterfragt werden. Dies ist auch für die Mitarbeitenden der Polizei, die mit immer mehr Administra-
tion belastet werden, unbefriedigend. Die Situation muss so rasch wie möglich bereinigt werden, 
damit Rechtsklarheit herrscht und sich alle Beteiligten wieder auf den Kernauftrag, das Gewährleis-
ten der Sicherheit, konzentrieren können. 
 
Antwort des Regierungsrats 
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Die Sicherheit der Bevölkerung ist im Kanton Bern in hohem Masse gewährleistet. Das ist unter 
anderem der Kriminalitätsstatistik 20141 zu entnehmen. 
Das heutige Polizeigesetz stammt aus dem Jahre 1997 und wurde seither wiederholt den aktuellen 
Gegebenheiten angepasst. Ein bedeutender Schritt war die Einführung der Einheitspolizei («Police 
Bern») im Jahr 2008. Die Zusammenarbeit zwischen der Kantonspolizei und den für die Sicher-
heitspolizei zuständigen Gemeinden wurde damit auf eine neue Ebene gestellt. Sie funktioniert er-
freulicherweise grundsätzlich gut bis sehr gut. Das belegen sowohl der Evaluationsbericht zu Police 
Bern vom 5. Juni 20132, wie auch Rückmeldungen von der grossen Mehrheit der Gemeinden und 
der Gemeindeverbände. Mit vereinzelten Gemeinden ist die Kantonspolizei im Gespräch, wobei die 
zu klärenden Fragen in erster Linie finanzieller Natur sind. Die operative Polizeiarbeit ist davon nicht 
direkt betroffen. Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit ergeben sich demnach nicht. In diesem 
Sinne unterliegt die derzeit laufende Revision des Polizeigesetzes entgegen der Annahme der Mo-
tionärinnen und Motionäre keiner besonderen Dringlichkeit. 
Die Polizei- und Militärdirektion hat in der zweiten Jahreshälfte 2014 die Revisionsarbeiten zum Po-
lizeigesetz aufgenommen. Der bereits straffe Zeitplan der Polizei- und Militärdirektion sieht vor, 
dass die Sicherheitskommission die Revisionsvorlage in der ersten Jahreshälfte 2017 beraten wird. 
Die erste Lesung im Grossen Rat ist in der Septembersession 2017 vorgesehen. Aufgrund der Ent-
wicklungen im dynamischen Sicherheitsbereich wird das Polizeigesetz totalrevidiert. Im Gegensatz 
zu einer Teilrevision wird dabei jede bestehende Norm überprüft und jeder Themenbereich des Po-
lizeirechts dahingehend analysiert, ob Anpassungen oder Ergänzungen notwendig sind. Das ist 
anspruchsvoll und aufwendig. Der Verband Bernischer Gemeinden, die Bernische Ortspolizeiverei-
nigung und andere wichtige «Stakeholder» sind in die Vorarbeiten einbezogen. Damit soll ein pra-
xisnaher Erlass geschaffen werden, der den Polizeibehörden die nötigen Mittel für eine erfolgreiche 
Aufgabenerfüllung zur Verfügung stellt. 
Zuletzt gilt es zu berücksichtigen, dass die im Jahr 2012 durchgeführte Vernehmlassung zu der ge-
planten und letztlich sistierten Teilrevision nicht als Grundlage für die von der Kantonsverfassung 
vorgesehene öffentliche Mitwirkung zur aktuellen Totalrevision dienen kann. Weder die Beteiligung 
der Gemeindeverbände an den Vorarbeiten noch die Beratung der Gesetzesvorlage durch die Si-
cherheitskommission des Grossen Rates können den verfassungsrechtlichen Anspruch auf öffentli-
che Mitwirkung an einer Gesetzesvorlage ersetzen. 
Zusammenfassend erkennt der Regierungsrat weder eine besondere Dringlichkeit für die an-
spruchsvollen und umfangreichen Revisionsarbeiten am Polizeigesetz, noch bedeutende Beschleu-
nigungsmöglichkeiten. Entscheidend ist letztlich die Qualität der Gesetzesvorlage. Dafür sorgen 
einerseits eine gute und breit abgestützte Vorbereitung und andererseits ein im bewährten Rahmen 
durchgeführter politischer Diskurs. Beide Punkte stellt die Motion in Frage, weshalb der Regierungs-
rat ihre Ablehnung beantragt. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Ablehnung 
 
Präsident. Es handelt sich bei diesem Geschäft um eine Motion der SVP. Der Regierungsrat lehnt 
diese Motion ab. Wir haben eine freie Debatte. Ich übergebe dem Motionär das Wort. 
 
Thomas Knutti, Weissenburg (SVP). Die Polizeigesetzrevision wurde uns in der Sicherheitskom-
mission vorgestellt. Sie ist eines der wichtigsten Geschäfte der Legislatur 2014–2018. Die Eckwerte 
für die laufende Totalrevision des Polizeigesetzes sind grösstenteils vorhanden. Zwischen Mitte Juni 
und September 2012 wurden sowohl eine Teilrevision des Gesetzes über die Kantonspolizei als 
auch des Polizeigesetzes in die Vernehmlassung geschickt. Der Evaluationsbericht zu Police Bern 
liegt ebenfalls vor. Ende 2012 hat der Regierungsrat entschieden, auf die vorgesehene Teilrevision 
zu verzichten und das Polizeigesetz unmittelbar nach Abschluss der Evaluation Police Bern einer 
umfassenden Revision zu unterziehen. Wir haben somit seit 2012 einen Stillstand bei der Gesetzes-
revision. Die umfassende Revision soll bis 2018 andauern. Von einem straffen Zeitplan kann somit 
keine Rede sein. Bei dieser Vorgehensweise ist es nicht verwunderlich, dass man den Eindruck 
erhält, die Arbeiten seien im Verzug. Wir sagen ja nicht, dass keine Vernehmlassung durchgeführt 

                                                
1
 http://www.police.be.ch/police/de/index/ueber-

uns/kantonspolizei/statistik/Kriminalstatistik.assetref/dam/documents/POM/Police/de/Statistik/kriminalstatistik_2014.pdf 
2
 http://www.be.ch/portal/de/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/de/meldungen/mm/2013/06/20130618_100
4_police_bern_hat_sichgrundsaetzlichsehrgutbewaehrt 
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werden soll, doch wir stellen infrage, ob eine erneute Befragung sehr viele neue Erkenntnisse brin-
gen wird. Hinzu kommt, dass zahlreiche Vorstösse seit längerer Zeit pendent sind und wahrschein-
lich auch noch längere Zeit nicht umgesetzt sein werden, falls man den Zeitplan jetzt nicht etwas 
strafft. Störend ist für uns auch, dass man zwei externe Experten angestellt hat, welche für viel Geld 
diese Gesetzesrevision begleiten. Aus meiner Sicht ist die Meinung praktisch tätiger Personen an 
der Front wichtig. Gemeint sind damit die Polizistinnen und Polizisten, die tagtäglich mit den Prob-
lemen der Polizeiarbeit konfrontiert werden. Klar kann man nun sagen, eine Änderung des Zeitplans 
sei jetzt nicht mehr möglich, und man brauche diese Zeit bis zum Ende der Legislatur. Doch für un-
sere Polizistinnen und Polizisten sowie für die Gemeinden wäre eine rasche Behandlung der Revi-
sion von Vorteil. Wir verlangen ja auch nichts Unmögliches, sondern nur, dass man dieses Gesetz 
im Jahr 2016 schon einmal in die Kommission einbringen würde. Deshalb bitte ich Sie, diese Abän-
derung zu unterstützen. 
 
An dieser Stelle werden die Beratungen unterbrochen. 
 
Schluss der Sitzung um 11.45 Uhr.  
 
Die Redaktorinnen: 
Sara Ferraro (d) 
Catherine Graf Lutz (f) 
 
  

  

  

  

 


